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14.6 Nach der 2. Alt. von Ziff. e kann sich die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
auch aufgrund der Beiugnis zur Ausübung ötlentlicher Gewalt ergeben. Neben
den rnlt hoheitlicheri Aufgaben betreuten dtlenttichen Stellen und Behörden iaiien
darunter auch Eelleherie Klassische Staateeuigaben werden ebenso eriasst
Wie Bereiche die mit hoheitlichen Senderrechten ausgestattet sind (vergl. auch
Enmann/Seirnayr‚ Raw 20) Deshalb könnte man auch den Einzug des öffent-
llchrechllicheri Rundfunkbeltrags durch die Landesrundlunkanstaltert unter
Zirr e fassen. zumal mit dem jeweils als Landesgesetz erlassenen Rundfunkbei-
trage-Staatsvertrag eine spezialgesetzliche Rechtsgrundiage vorhanden Ist.

15, Verarbeitung zur Wahrung berechtigter interessen (Abs. 1 Satz 1
zm. »

Nach Abs. 1 satz 1 zm. i lst eine Verarbeitung auch gerechtlertigt, wenn sie zur
Wahrung berechtigter interessen (engi. legitimaie interesis) edbrderlich ist.
Abs 1 Setzt Zi". 1 ist in der Praxis neben Ziff. b (Ertüiiung eines Vertrages) die
Bestimmung. Weiche praktisch für die gesamte Dalenverarbeltung insbeson-
dere im nicht öffentlichen Berelch herangezogenwerden kann.

Prülschema tur Ziff. 1"

— Keine Verarbeitung zur Erlüllung hoheltllcher Aufgaben (Abs. 1 Satz 2;
dann insbes. Zi". C und e prülen)? — siehe 15.1

‚ Liegt ein berechtigtes interesse vor? ‚ siehe 15 2
‚ Handeit es sich um das berechtigte interesse eines Verantwortlichen

oder eines Drltmn'7 — siehe 15.3
‚ Ist die Verarbeitung erforderlich” — siehe 154
‚ Überwiegen schutzwürdlge Eetrol'leneninteressen (Insbesondere Weil

Kind)? ‚ siehe 15.5

15.1 Keine Verarbeitung zur Ertiiiiung hcheitiicher Aufgaben (Abs. 1

satz 2)
Die Möglichkeit. uber Zi". 1 zur rechtmäßigen Deteriverarbeitung zu kommen.
gilt nlchl lür die Aulgahenert‘üllurlg von Behörden (Abs 1 Satz 2). Dies ist
verständlich, da Behörden keine derartige Generalklausel benötigen. sondern
hier im Hegellaii bereichsspezifische Verarbeitungsvorschriften fur ihre Tätigkei-
ten bestehen
Behbrden werden durch Gesetze bestimmte Auigaben zugewiesen. in diesen
Gesetzen sind regelmaßg suwchi die Ermächtigungsgruridtagen als auch die Mit-
tel zur Erfuilung dieser Autgaben zugewiesen. Damit sind in der Regel zm. c
50Wie e i.V.m. den )eweihgen Gesetzen ausreichend. Einer Behörde stehen aber
auch bei Gieicheidnungsverha‘itnseen noch die Mogiichk3iteri bei ielsweise
nach Zi" a (Einwilligung) oder Zifl, b (vertragliche Regelung) zur Verfügung. Dies
alles Wird vom Gesetzgeber als ausreichend erachtet, weshalb er (wie sich aus
Abs 1 Satz 2 ergibt) nicht auch noch litt. i (berechtigtes interesse) als mögliche
Rechtsgrundlage zur Verfügung gestellt hat. Allerdings scheidet Abs. 1 Satz 1
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ziii i nur aus. soweil die Behörde hoheitllch heilig Wird („in Enullung ihrerAuiga
ben“). Auigrund der englischen Fassung (public auinorriies in the performance
ofiherr las/(s) wird man davon ausgehen mussen. dass auch so hi hoheiiii-
ehe Taligi<eilen die Anwendbarkeit von Abs. i Satz 1 Ziff. i ausschließen

15.2 Eerechtigtes Interesse im Sinne von Abs. 1 Satz 1 Ziff. '
Bereils aus verschiedenenErwagungsgründen ergth sich dass der Geselzgeber
von einem weilen Begriii des bereehiiglen inieresees ausgeht.

EW 47 Salz 2: .Ein bereehiigies Interesse könnte beispielsweise vorliegen
wenn eine maßgebliche und angemessene Beziehung zwischen der
beiroiienen Person und dem Verantwortlichen besteht, zB wenn die
beiroiiene Person ein Kunde des Veranlwoniichen ist oder in seinen Diens-
(en stahl."

— EW 47 Satz 6: „Die Verarbeitung personenbezogenerDalen im fiir die Ver-
hinderung von Betrug unbedingl erforderlichen Umlang sieiii ebeniails ein
bereohligles inieresse des ieweihgeri Veramwol1iichen dar."

‚ EW 47 Salz 7. „Die Veraibeilung personenbezogener Dalen zum Zwecke
der Direktwerbung kann als eine einem berechliglen inieresse dienende
Verarbeitung beiraehlel werden.“

— EW 45 Salz 1 „Veranlwonhene. die Teil einer Unlernehmensgruppe oder
einer Gruppe von Einriehlungen sind. die einer zeniraien Stelle zugeordnei
sind, konnen ein berechtigtes inieresse haben, personenbezogene Daten
innerhalb der Uniernehmerisgruppe fur mierne Verwaltungszwecke. ein
schließlich der Verarbenung personenbezogener Daien von Kunden und
Besehahigien, zu übermillein "

‚ Em berechtigles interesse besiehl beispielsweise auch darin. Unbeiuglen
den Zugang zu Compuleranlagen zu verwehren sowie Angrifie abzu-
wehren (EW 49).

‚ Die Uberrviittlurig iron Verantwcnhchen an Behörden im Zusammenhangmil
Straftaten oder Bedrohung der öffeniiichen Sicherheli isi ein berechtigles
inieresse sofern nichl beispielsweise Berufsgei'ieirrinisse oder scrislige
Gehemhaiiungspfiiehien dem enlgegensiehen (EW 50).

15.2.1 Allein aus dieser Auizanlung wird deuliieh, dass der Begrlff des berech-
tigien inieresses (engl. iegrirmaie Interests) weil suszuiegen isl. Exemplariseh
ergibi sich dies aus der Taisaohe. dass eeibsi die Direklwerbung. welche
eigentlich unmittelbar in das Personiieiii<eilsreehl der Beiroffenen eingreih, vom
Gesetzgebei als berechligies Interesse quaiiiizieri wird.

1522 Zur Wahrung der schutzwürdigen Belange dei Beircfleneri isi indessen
zu beiücksichligen, dass Über das iedeizelllge und umfassendeWiderspruchs-
recht (An. 21 Abs 2), auf das ausdrücklich hinzuweiseri isl (Art. 21 Abs. 4), vom
Gesetzgebei ein Ausgleich geschaffen worden ist.

15.2.3 lri Art 4 fehlt eine gesetzliche Begriffsbestimmung des berechtigten
Interesses In der Kommentarlileratur Wird meist darauf abgesieiit, dass „rechtli-
che. wir!schaftliche oder ideelle lnieresseri" ll'i Betracht kommen (Gola,
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RdENr. 51; Däubler/tn/eodo/Weiohen/Sommer, FidNr. 95; hnlioh SchantfiWoiff.
l:thr 63 sowie Sydow. RdNr 54: Enrnann/Selrnayr‚ FidNr‚ 22; Kühling/Buchner
RNr. 146).

15.2.A Nach dem BGH zählen 1u den berechtigten Interessen neben rechtli-
chen auch lalsächllche‚ wirtschaftliche oder Ideelle lnteressem nicht Jedoch
bloße Allgemelnlnteressen (Urteil vom 12. Juli 2015. ill ZR 153/17, RN 76). Auch
das durch An. 14 Abs. 1 Satz 1 GG geschützte Erbrecht ist ebenso ein berech-
tlgles Interesse (BGH. aaO 73) wie die Geltendmachung, Ausübung und Ver-
teidigung eigener Rechte (BGH, aaO RN 80). Schließllch lsl auch ein ideelles
Interesse (2.8 der Eltern, ob ein Kind Sulzldabsichten genegt hat), eln berechtlgn
tes lnleresse im Sinne von Abs. 1 Satz 1 Zifl.i(BC-1H‚ aaa RN 51).

15.2.5 Nach Auflassung der Verfasser sollte man von folgender Deilnition des
berechtigten lnteresses ausgehen:

Berechtigtes Interesse ist iedes in den Mitgliedstaaten anerkannte und
geschützte interesse Ein interesse ist nicht berechtigt, wenn es rechtswtdrig
oder sittenwldng ist oder gegen europäisches Hecnt verstößt.

15.3 Berechtigte lnteressen eines Verantwortlichen oder eines Dritten
Beim bereentigten interesse sind Zwei Fallgmppen zu unterscheiden:
Es kann sich sowohl um
— die berecntigten lnteressen des Verantwortlichen (engl. control/e» als

auch
, die berechtigten Interessen eines Dritten (engl. third pam/) handeln.

Während des BDSG 2016 danach unterschred, ab die Datenverarbellung Iur
eigene Zwecke oder für fremde Zwecke eriolgt oder ob es sich um eine geschäfts-
mäßige Ubermllllung handelt. kennt DSGVO derartige Differenzierungen nicht.

15.3.1 Neben berechtigten Interessen eines Verantwortlichen kommen auch
berechtigte Interessen eines Dritten in Betracht.
Wie bereits im Rahmen von 5 213 Abs 2 Nr. 2 a BDSG 2015 (Rom. 257) liegen
berechtigte lnteressen in folgenden Beispielslällen vor
‚ Ein Ernzelkaufmann übergibt seinem Rechtsnachfolger („Dritleri“) seine Lie-

feranten- bzw. Kundenkartei.
_ Em Ehegatte. Verlobter. Verwandter oder eine sonst dem Betroffenen nane-

stenende Person will vom Fleiseburo die Anderung der Reise- oder Fiugroute
uberrnittelt bekommen.

_ Ein Verkäufer (oder sonstiger Dritter) kann ein berechtigtes lnteresse am
Namen des Enepanners bei Geschehen zur Deckung des Lobensbedarts
gemäß 5 1357 BGB haben.

_ Ein Vermteter gibt an einen anderen Vermieter die fur ein iörmliches Mieter-
nühungsverlengen erforderlichen personenbezogenerl Daten von Ver-
gleichsrnietem weiter.
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